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Allgemeine Chronik

Sozialpolitik

Soziale Gruppen

Familienpolitik

Mit identischen Motionen forderten drei Parlamentarierinnen aus drei verschiedenen
Parteien nationale Präventionskampagnen gegen Gewalt (Marianne Maret, mitte, VS,
Mo. 21.4418; Jacqueline de Quattro, fdp, VD, Mo. 21.4470; Tamara Funiciello, sp, BE, Mo.
21.4471). Eingereicht worden waren die drei Vorstösse nur wenige Tage nach Publikation
eines Berichts zu Ursachen von Tötungsdelikten im häuslichen Umfeld. In ihren
Begründungen verwiesen die Motionärinnen auf weitere aktuelle Studien, die das
Ausmass von häuslicher und sexueller Gewalt in der Schweiz aufzeigten: Eine im Herbst
2021, kurz vor dem Start einer Öffentlichkeitskampagne der Frauenhäuser Schweiz und
Liechtenstein durchgeführte Umfrage von sotomo ergab, dass ein Drittel der befragten
Personen – 42 Prozent der befragten Frauen und 24 Prozent der befragten Männer –
bereits Gewalt in Paarbeziehungen erfahren hatten. Neben den vom EBG
bereitgestellten Daten, die für den Zeitraum 2009 bis 2018 alle zwei Wochen einen
durch häusliche Gewalt bedingten Todesfall verzeichneten, verwiesen die
Motionärinnen auch auf eine im Jahr 2019 durchgeführte Befragung von gfs.bern, in der
22 Prozent der befragten Frauen berichtet hatten, bereits ungewollten sexuellen
Handlungen ausgesetzt gewesen zu sein. Nationale Sensibilisierungs- und
Präventionskampagnen forderte überdies eine Petition, die bereits im Herbst 2021 im
Rahmen der Frauensession eingereicht worden war (Pet. 21.2045). 
Nachdem sich der Bundesrat für Annahme der drei Vorstösse ausgesprochen hatte,
wurden die beiden im Nationalrat eingereichten Motionen in der Frühjahrssession 2022
von Barbara Steinemann (svp, ZH) bekämpft. Die Motion der Walliser Ständerätin
Marianne Maret (mitte) passierte den Ständerat in derselben Session stillschweigend.
Die Motionen der Nationalrätinnen Jacqueline de Quattro und Tamara Funiciello
standen daraufhin in der Sondersession im Mai 2022 in der grossen Kammer zur
Diskussion, wo sie einzig von den geschlossen stimmenden Vertreterinnen und
Vertretern der SVP abgelehnt wurden. Mit 135 zu 51 Stimmen (bei 1 Enthaltung)
respektive mit 129 zu 51 Stimmen (bei 6 Enthaltungen) scharte sich somit auch im
Nationalrat eine komfortable Mehrheit hinter die Forderung. 1

MOTION
DATUM: 11.05.2022
MARLÈNE GERBER

«Wer schlägt, geht!», forderten zwei im Nationalrat von Jacqueline de Quattro (fdp,
VD; Pa.Iv. 21.410) und Léonore Porchet (gp, VD; Pa.Iv. 21.411) eingereichte
parlamentarische Initiativen, wobei der Titel die Forderung der Initiativen bereits
ziemlich genau umschrieb: Das Zivilgesetzbuch soll dahingehend geändert werden, dass
nach einer Tat von häuslicher Gewalt nicht das Opfer, sondern die verletzende Person
die gemeinsame Wohnung verlassen muss. Die RK-NR gab der Forderung im Mai 2022
mit 18 zu 6 Stimmen Folge. 2

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 19.05.2022
MARLÈNE GERBER

Die Motion Maret (mitte, VS), die den Bund dazu aufforderte, regelmässige nationale
Präventionskampagnen gegen Gewalt zu organisieren, wurde in der Sommersession
2022 auch vom Nationalrat angenommen. Der Kommissionsminderheit folgend
plädierte beinahe die gesamte Fraktion der SVP sowie vereinzelte Vertretende der
FDP.Liberalen-Fraktion erfolglos für Ablehnung. Die Forderung der Walliser Mitte-
Ständerätin war damit die erste in einer Reihe von fast identisch lautenden Anliegen,
die zur Umsetzung an den Bundesrat überwiesen wurde. Zum Zeitpunkt der
Überweisung war neben den Motionen der beiden Nationalrätinnen De Quattro (fdp,
VD; Mo. 21.4470) und Funiciello (sp, BE; Mo. 21.4471) auch noch eine Motion der
Mehrheit der WBK-NR (Mo. 22.3011) hängig. 3

MOTION
DATUM: 16.06.2022
MARLÈNE GERBER
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Frauen und  Gleichstellungspolitik

Ständerätin Carobbio Guscetti (sp, TI; Mo. 22.3234) sowie die Nationalrätinnen
Funiciello (sp, BE; Mo. 22.3333) und de Quattro (fdp, VD; 22.3334) lancierten drei
wortgleiche Motionen zur Schaffung von Krisenzentren für Opfer sexualisierter und
geschlechterbezogener Gewalt. Alle drei Vorstösse verfolgten das Ziel, mithilfe
einheitlicher Regelungen und Standards kantonale oder regionale Krisenzentren zu
schaffen, in denen Opfer psychisch und physisch betreut werden können. Ebenfalls
sollten diese Krisenzentren zur Dokumentation und Spurensicherung von Gewalttaten
ohne direkten Beizug der Polizei dienen, um das Wohlbefinden der Opfer zu schützen
und eine vollständige Beweislage für eine allfällige Strafverfolgung zu gewährleisten.
Auch der Bundesrat sprach sich für eine entsprechende Förderung von Krisenzentren,
insbesondere in Erfüllung der Istanbul-Konvention, aus. Der Ständerat kam dem Antrag
des Bundesrats in der Herbstsession 2022 nach und nahm den Vorstoss von
Ständerätin Carobbio Guscetti stillschweigend an.
Auch die grosse Kammer beugte sich in der Herbstsession über die Motionen der
beiden Nationalrätinnen, nachdem diese in der vorherigen Sommersession von Therese
Schläpfer (svp, ZH) bekämpft worden waren. Während die Motionärinnen insbesondere
die ungleiche Verteilung von Krisenzentren innerhalb der Schweiz anprangerten,
zweifelte Schläpfer die Notwendigkeit der vorgeschlagenen Massnahmen an. Der
Nationalrat kam in der Herbstsession 2022 dem Antrag des Bundesrats nach und nahm
sowohl die Motion Funiciello mit 130 zu 42 Stimmen (bei 2 Enthaltungen) als auch die
Motion de Quattro mit 133 zu 44 Stimmen (bei 1 Enthaltung) an, wobei lediglich die SVP-
Fraktion geschlossen gegen beide Vorstösse stimmte. 4

MOTION
DATUM: 22.09.2022
VIKTORIA KIPFER

1) AB NR, 2022, S. 750 ff.; AB SR, 2022, S. 224 f.
2) Medienmitteilung RK-NR vom 20.5.22
3) AB NR, 2022, S. 1240 f.
4) AB NR, 2022, S. 1665 f.
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